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Kreis Lippe 
 
400 27. Sitzung des 8. Beirats bei der unteren 

Landschaftsbehörde des Kreises Lippe 
 
Die 27. Sitzung des 8. Beirates bei der unteren Land-
schaftsbehörde des Kreises Lippe 
 
findet am 

Mittwoch, den 17.09.2014, um 14.00 Uhr 
 
in Form einer Bereisung nach Oerlinghausen-Lipperreihe 
und anschließender Sitzung im GNS Senne-
Umweltbildungszentrum in Augustdorf statt.  
 
Treffpunkt für die Bereisung:    

 
GNS Senne-Umweltbildungszentrum,  

 Haustenbecker Str. 61, 32832 Augustdorf. 
 
Im Anschluss an die Bereisung wird die Sitzung ab ca. 
15.30 Uhr fortgeführt im GNS Senne-
Umweltbildungszentrum. 
 
Evtl. Zusätze: 
 
 
 
 
 
Die Tagesordnung wird drei Tage vor dem Sitzungstermin 
am "Schwarzen Brett" im Kreishaus, 
32756 Detmold, Felix-Fechenbach-Str. 5, ausgehängt. 
 
 
Detmold, 25.08.2014 
 
Der Vorsitzende des Beirats beim 
Kreis Lippe als untere Landschaftsbehörde 
 
 
Hans-Dieter Wiesemann 

Kr.Bl.Lippe 10.09.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
401 Ersatzbestimmung von Vertretern gemäß § 45 

Kommunalwahlgesetz (KWahlG) 
 
Das Kreistagsmitglied Herr Rolf-Dieter Morgenthal, Sozial-
demokratische Partei Deutschlands, mit Ablauf des 
12.08.2014 und das Kreistagsmitglied Herr Andreas Kuhl-
mann, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, mit Ab-
lauf des 13.08.2014, haben gem § 37 KWahlG auf Ihre Sit-
ze im Kreistag des Kreises Lippe verzichtet. 
 
Nach § 45 KWahlG stelle ich hiermit fest, dass Herr Rolf 
Schnülle als Nachfolger für Herrn Kulmann, mit Wirkung ab 
20.08.2014 und Herr Dr. Bernd Groeger als Nachfolger für 
Herrn Morgenthal mit Wirkung ab 22.08.2014 in den Kreis-
tag des Kreises Lippe gewählt sind. 
 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe bei mir Einspruch erhoben werden. Der 
Einspruch ist schriftlich einzureichen oder mündlich zur 
Niederschrift zu erklären: 
 

Felix-Fechenbach-Str. 5 
32756 Detmold 
-Zimmer 498- 

 
Detmold, den 29.08.2014 
 
Kreis Lippe 
 
gez. 
 
 
Schäfer 
als Wahlleiter für die 
Kommunalwahlen 

Kr.Bl.Lippe 10.09.2014 
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Stadt Blomberg 
 
402 11. Änderung des Bebauungsplanes Nr.  01/12 

"Gewerbegebiet Feldohlentrup" im Bereich 
Westerholz  der Stadt Blomberg, hier: Sat-
zungsbeschluss und Inkrafttreten 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Der Rat der Stadt Blomberg hat in seiner Sitzung am 20. 
August 2014 gem. §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der zurzeit gül-
tigen Fassung i.V.m. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
z.Zt. gültigen Fassung die Änderung des Bebauungsplanes 
01/12 der Stadt Blomberg einschließlich Begründung als 
Satzung beschlossen. Die Lage des Bebauungsplangebie-
tes ist dem beigefügten Übersichtsplan zu entnehmen. Mit 
Vollzug dieser Bekanntmachung wird die Änderung des 
Bebauungsplanes 01/12 der Stadt Blomberg rechtsverbind-
lich. 
 
Der Bebauungsplan liegt einschließlich Begründung im 
Fachbereich 60 – Bauen und Stadtentwicklung – der Stadt 
Blomberg, Marktplatz 2, I. Obergeschoß, 32825 Blomberg, 
vom Tage dieser Bekanntmachung an während der Dienst-
stunden zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus. Je-
dermann kann Auskunft über den Inhalt des Bebauungs-
planes einschließlich Begründung verlangen. 
 

Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der 

in § 214 Abs.1 Satz 1 bis 3 des Baugesetzbuches be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften unbeacht-
lich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde schrift-
lich geltend gemacht worden ist. 

 
Mängel der Abwägung sind gemäß § 215 Abs.1 Nr.3 
Baugesetzbuch ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften begründen soll, ist darzule-
gen. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs.4 des Baugesetzbuches über die Entschädigungen 
von durch den Bebauungsplan eingetretenen Vermö-
gensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn 

 
a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
c. der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vor-

her beanstandet oder 
 
d. der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber der 

Stadt Blomberg vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Blomberg, den 21. August 2014 
 
 
Geise 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.09.2014 
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Stadt Detmold 
 
403 Inkrafttreten des Beschlusses über die Einlei-

tung der vorbereitenden Untersuchungen für 
Konversions-flächen in Detmold Nord 

 
Stadtteil: Detmold Nord 
 
Der o. g. Beschluss über die Einleitung der vorbereitenden 
Untersuchungen für Konversionsflächen in Detmold Nord 
ist vom Rat der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 
03.07.2014 gem. § 141 Baugesetzbuch beschlossen wor-
den. 
 
Lage und Umfang des betroffenen Gebietes sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Rat der Stadt Detmold hat in seiner Sitzung am 
03.07.2014 folgende Beschlüsse gefasst: 
 

1. Gemäß § 141 Abs. 3 BauGB beschließt der Stadtrat 
die Einleitung der vorbereitenden Untersuchungen 
zur Prüfung der Notwendigkeit städtebaulicher Sa-
nierungsmaßnahmen für Konversionsflächen der 
britischen Streitkräfte für das im beiliegenden Lage-
plan abgegrenzte Untersuchungsgebiet im Stadtteil 
Detmold Nord.  

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, das Verfahren zur 

Vergabe der vorbereitenden Untersuchungen nach 
§ 141 BauGB mit einem integrierten Maßnahmen- 
und Handlungsprogramm durchzuführen und Städ-
tebaufördermittel für diese Maßnahme zu beantra-
gen.  

 
Mit der Veröffentlichung des Beschlusses zum Beginn der 
vorbereitenden Untersuchungen finden 
 
§ 137 BauGB Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen 
 
§ 138 BauGB Auskunftspflicht 
 
§ 139 BauGB Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher Auf-
gabenträger 
 
für die im Untersuchungsgebiet gelegenen Grundstücke 
Anwendung.  
 
Des Weiteren ist § 15 BauGB (Zurückstellung von Bauge-
suchen) auf die Durchführung von Vorhaben nach § 29 
Abs. 1 BauGB und auf die Beseitigung von baulichen Anla-
gen anzuwenden, wenn zu befürchten ist, dass dadurch die 
Durchführung der Sanierung unmöglich gemacht oder we-
sentlich erschwert wird. Die Abgrenzung des Untersu-
chungsgebietes wird begrenzt: 
 

- Östlich der Lemgoer Straße 
- Nördlich der Feldstraße, der Niedersachsenstraße 

und der Hannoverschen Straße 
- Beiderseits der Richthofenstraße innerhalb des 

ehemaligen Fliegerhorstes  
- Südlich des Nordrings 

 
 

 
Die Übersichtskarte mit dem Geltungsbereich der vorberei-
tenden Untersuchungen ist im Ferdinand-Brune-Haus, Ro-
sental 21, EG, Zi. 004, während der Dienststunden einzu-
sehen.  
 
Vorstehender Einleitungsbeschluss wird hiermit öffentlich 
gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen bei dem Erlass 
dieses Einleitungsbeschlusses nach Ablauf eines Jahres 
seit der Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) der Einleitungsbeschluss ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Rates der 
Stadt Detmold vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Detmold vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, 28.08.2014 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 10.09.2014 
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404 Einladung zur 2. öffentlichen/nicht öffentlichen 

Sitzung des Rates 
 

EINLADUNG 
 

zur 2. öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Rates am 
Donnerstag, 18.09.2014, 17:00 Uhr, in der Aula des 

Stadtgymnasiums, Martin-Luther-Straße 4, 32756 Detmold 
 
!! Bitte beachten Sie den geänderten Sitzungsort !! 
 
Tagesordnung 
 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
  

1 Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern, Vorschläge 
und Anfragen der Politik, Informationen der Verwal-
tung 

  
1.1 Schreiben der Deutschen Post AG v. 23.07.2014  

"Filialkonzept der Deutschen Post AG; Veränderung 
im Filialnetz"  
-Schreiben ist beigefügt 

  

2 Genehmigung der Niederschrift über die 1. öffentli-
che Sitzung vom 03.07.2014 

  

3 Umbesetzung von Ausschüssen und anderen Gre-
mien 

  
3.1 Neu- und Umbesetzung von Ausschüssen und wei-

teren Gremien; hier: Ausschuss für Schule und Sport 
und Gleichstellungsbeirat 
Vorlage: Fb 1/219/2014 
 

  

4 Satzungsangelegenheiten (ohne Baurecht) 
  
4.1 Einstufung der Wahrnehmung von Vorkaufsrechten 

an Grundstücken durch die Stadt Detmold bis 5.000 
EUR als Geschäft  der laufenden Verwaltung 
- Änderung des § 15 Abs. 3 der Hauptsatzung der 
Stadt Detmold 
Vorlage: Fb 6/179/2014 

  
4.2 Änderung des Landeswassergesetzes NRW, An-

passung von zwei Satzungen an aktuelles Recht 
Vorlage: Fb 5/193/2014 

  
4.3 3. Satzung zur Änderung der Satzung für das Ju-

gendamt der Stadt Detmold vom 24.11.1997 
Vorlage: Fb 2/223/2014 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Einführung des Gemeinsamen Lernens an der Hein-

rich-Drake-Realschule 
Vorlage: Fb 2/213/2014 

  

6 Bericht zur Situation der Kindertagesbetreuung in 
Detmold für das Kindergartenjahr 2014/2015, Pla-
nung für das Kindergartenjahr 2015/2016 und plane-
rischer Ausblick 
Vorlage: Fb 2/214/2014 

  

7 Bebauungspläne und sonstiges Baurecht 
  
7.1 Bebauungsplan 01-53 „Gelskamp“, 14. Änderung 

Ortsteil: Detmold Nord 
Satzungsbeschluss 
Vorlage: Fb 6/172/2014 

  
7.2 Bebauungsplan 01-52 „Braunenbruch“, 8. Änderung 

Ortsteil: Detmold Süd 
Satzungsbeschluss 
Vorlage: Fb 6/173/2014 

  
7.3 Bebauungsplan 18-32 "Hünenweg/Germanenweg", 

(beschleunigte) Aufstellung 
Ortsteil: Hiddesen 
Satzungsbeschluss 
Vorlage: Fb 6/212/2014 

  

8 Feststellung der Gültigkeit der Wahl um das Amt des 
Bürgermeisters der Stadt Detmold vom 25. Mai 2014 
Vorlage: Fb 3/174/2014 

  

9 Feststellung der Gültigkeit der Wahl zur Vertretung 
der Stadt Detmold vom 25. Mai 2014 
Vorlage: Fb 3/176/2014 

  

10 Fortschreibung des Gleichstellungsplans der Stadt 
Detmold nach dem Landesgleichstellungsgesetz 
NRW 
Vorlage: 1.5/189/2014 

  

11 I. und II. Quartal 2014 
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Aus-
zahlungen 
- Inanspruchnahme von Kassenkrediten 
- über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermäch-
tigungen 
Vorlage: Fb 1/199/2014 

  

12 Versorgungsauszahlungen 
Vorlage: Fb 1/217/2014 

  

13 Einbringung des Entwurfes der Haushaltssatzung 
2015 (mit Anlagen) 
Vorlage: Fb 1/216/2014 
-Vorlage wird nachgereicht 

  

14 Verschiedenes 
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B. NICHT ÖFFENTLICHE SITZUNG 
  

1 Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern, Vorschläge 
und Anfragen der Politik, Informationen der Verwal-
tung 

  

2 Genehmigung der Niederschrift über die 1. nicht öf-
fentliche Sitzung vom 03.07.2014 

  

3 Verschiedenes 
 
Detmold, 04.09.2014 
 
 
Rainer Heller 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.09.2014 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
405 Bekanntmachung Städtische Betriebe Lemgo 

(SBL) 
 
Hiermit wird bekannt gemacht, dass Frau Anke Kugelmann 
Handlungsvollmacht zur Abwicklung der Kredit- und As-
setmanagementgeschäfte im Falle der Abwesenheit des 
kaufmännischen Betriebsleiters für die Städtischen Betrie-
be Lemgo erteilt wurde. 
 
Die Herrn Peter Gröne erteilte Handlungsvollmacht zur 
Abwicklung der Kredit- und Assetmanagementgeschäfte ist 
erloschen. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt aufgrund des § 3 
Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 16.12.2004 (GV NRW S.644, ber. 
2005 S15), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
13.08.2012 (GV NRW S.296). 
 
Lemgo, 25.08.2014 
 
 
(Tolkemitt) 
Kaufm. Betriebsleiter 

Kr.Bl.Lippe 10.09.2014 
 
 
 
406 Bekanntmachung Gebäudewirtschaft Lemgo 

(GWL) 
 
Hiermit wird bekannt gemacht, dass Frau Anke Kugelmann 
Handlungsvollmacht zur Abwicklung der Kredit- und As-
setmanagementgeschäfte im Falle der Abwesenheit des 
kaufmännischen Betriebsleiters für die Gebäudewirtschaft 
Lemgo erteilt wurde. 
 
Die Herrn Peter Gröne erteilte Handlungsvollmacht zur 
Abwicklung der Kredit- und Assetmanagementgeschäfte ist 
erloschen. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt aufgrund des § 3 
Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 16.12.2004 (GV NRW S.644, ber. 
2005 S15), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
13.08.2012 (GV NRW S.296). 
 
Lemgo, 25.08.2014 
 
 
(Tolkemitt) 
Kaufm. Betriebsleiter 

Kr.Bl.Lippe 10.09.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
407 Bebauungsplan Nr. 61 26 02.16 „Stadtteilzent-

rum Brake“;  
 hier: Beschluss über die Aufstellung eines Be-

bauungsplanes 
 
Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der z.Zt. geltenden Fas-
sung öffentlich bekannt gemacht, dass der Ausschuss für 
Wirtschaft und Stadtentwicklung des Rates der Alten Han-
sestadt Lemgo in seiner öffentlichen Sitzung am 
26.08.2014 folgenden Beschluss gefasst hat:  
 
“Der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
beschließt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
61 26 02.16 „Stadtteilzentrum Brake“ im vereinfachten 
Verfahren gemäß § 13 Baugesetzbuch (BauGB) mit 
dem Ziel, den zentralen Versorgungsbereich Brake 
(Stadtteilzentrum) gemäß § 9 Abs. 2a BauGB zu erhal-
ten und zu entwickeln.“ 
 
Die Abgrenzung des Plangebietes ist dem beigefügten 
Übersichtsplan zu entnehmen. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Der Beschluss des Ausschusses für Wirtschaft und Stadt-
entwicklung des Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 
26.08.2014 über die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
Nr. 61 26 02.16 „Stadtteilzentrum Brake“ wird hiermit ge-
mäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit 
§ 52 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Verordnung 
über die Veröffentlichung von kommunalem Ortsrecht (Be-
kanntmachungsverordnung – BekanntmVO) öffentlich be-
kannt gemacht.  
Der Wortlaut der Bekanntmachung stimmt mit dem Be-
schluss des Ausschusses für Wirtschaft und Stadtentwick-
lung des Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 
26.08.2014 überein.  
Es wurde nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO verfah-
ren. 
 
Hinweise: 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 
02.09.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. vom 
30.10.2012, S. 474) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung o-
der der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
 
Dies gilt entsprechend für das Zustandekommen dieses 
Beschlusses des Ausschusses für Wirtschaft und Stadt-
entwicklung des Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 
26.08.2014 über die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
Nr. 26 02.16 „Stadtteilzentrum Brake“. 
 
Lemgo, den 28.08.2014 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl.Lippe 10.09.2014 
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408 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 27 

01.20 „Seniorenwohnen an der Richard-
Wagner-Straße“  

 hier:1. Aufstellungsbeschluss 2. Beschluss 
über die Beteiligung der Öffentlichkeit und die 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange 

 
Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der z.Zt. geltenden Fas-
sung öffentlich bekannt gemacht, dass der Ausschuss für 
Wirtschaft und Stadtentwicklung des Rates der Alten Han-
sestadt Lemgo in seiner öffentlichen Sitzung am 
01.04.2014 folgende Beschlüsse gefasst hat:  
 
a) Aufstellungsbeschluss  
“Der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung be-
schließt die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Nr. 27 01.20 „Seniorenwohnen an der Richard-
Wagner-Straße“ im beschleunigten Verfahren für Bebau-
ungspläne der Innenentwicklung gemäß  § 13 a Bauge-
setzbuch (BauGB).“ 
 
b) Beschluss über die Beteiligung der Öffentlichkeit und die 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange 
“Der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung be-
schließt, die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB durch öffentliche Auslegung und die Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.“ 
 
Entsprechend diesen Beschlüssen wird hiermit gem.  
§ 3 Abs.  2 Baugesetzbuch in der zur Zeit geltenden Fas-
sung bekannt gemacht, dass der o.g. Entwurf des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes Nr. 27 01.20 „Senioren-
wohnen an der Richard-Wagner-Straße“  in der Zeit vom 
 
18. September 2014 bis einschl. 20. Oktober 2014 
 
in der Abteilung Stadtplanung der Stadt Lemgo, 
Heustr. 36 - 38, an der Aushangfläche gegenüber Zi.-Nr. 
203 montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr, sowie 
montags bis donnerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr bzw. 
donnerstags bis 17.00 Uhr zu jedermanns Einsichtnahme 
öffentlich aushängt. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug (Über-
sichtsplan) ersichtlich.Für die genauen Abgrenzungen sind 
die in den Planunterlagen vorgenommenen Grenzeintra-
gungen verbindlich. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird gemäß § 30 
Baugesetzbuch Mindestfestsetzungen über die Art und das 
Maß baulicher Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflä-
chen und die örtlichen Verkehrsflächen enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird gemäß § 13a 
BauGB im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.  
Folgende umweltbezogene und sonstige Informationen 
sind verfügbar:  

- Lärmgutachten; hier: Schalltechnische Untersu-
chung, Akus GmbH vom 06.03.2014 mit Ergänzung 
vom 18.03.2014: Inhalt: Untersuchung von 
Lärmauswirkungen durch das geplante Senioren-
wohnhaus (Stellplatz-Geräusch-Immission)  

 
Während der öffentlichen Auslegung kann sich die Öffent-
lichkeit in der Abteilung Stadtplanung über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes unterrichten 
und sich während der Auslegungsfrist zu den Inhalten der 
Planung äußern.  
 
Stellungnahmen zu dem offenliegendem Entwurf sind 
schriftlich an die Alte Hansestadt Lemgo, Der Bürgermeis-
ter, Abteilung Stadtplanung, 32655 Lemgo, oder zur Nie-
derschrift in der Abteilung Stadtplanung, Heustr. 36 - 38, 
Zimmer 204, Lemgo, vorzubringen. Nicht fristgerecht ab-
gegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfas-
sung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 47 Abs. 2a der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende 
Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rah-
men der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Wirtschaft und Stadt-
entwicklung des Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 
01.04.2014 über die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 27 01.20 „Seniorenwohnen an der 
Richard-Wagner-Straße“ und der Beschluss des Aus-
schusses für Wirtschaft und Stadtentwicklung des Rates 
der Alten Hansestadt Lemgo vom 01.04.2014 über die Be-
teiligung der Öffentlichkeit und die Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden 
hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Ver-
bindung mit § 52 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit 
der Verordnung über die Veröffentlichung von kommuna-
lem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung – Bekanntm-
VO) öffentlich bekannt gemacht.  
Der Wortlaut der bekanntgemachten Beschlüsse stimmt mit 
den Beschlüssen des Ausschusses für Wirtschaft und 
Stadtentwicklung des Rates der Alten Hansestadt Lemgo 
überein. Es wurde nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO 
verfahren. 
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Hinweise: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 
02.09.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. vom 
30.10.2012, S. 474)  gegen Satzungen, sonstige ortsrecht-
liche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung o-
der der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
 
Dies gilt entsprechend für das Zustandekommen dieser 
Beschlüsse des Ausschusses für Wirtschaft und Stadtent-
wicklung des Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 
01.04.2014.  
 
Lemgo, den 03.09.2014 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl.Lippe 10.09.2014 
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Gemeinde Schlangen 
 
409 Inkrafttreten der 13. Änderung des Bebau-

ungsplans Nr. S 12 der Gemeinde Schlangen - 
Gebiet zwischen Heidweg, Weststraße, Lin-
denstraße und Schützenstraße im Ortsteil 
Schlangen 

 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
03. Juli 2014 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen beschließt, gemäß §§ 7 
und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666 – SGV. NW. 2023), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. September 
2012 (GV. NRW. S 436) i. V. m. § 2 (2) und (4) sowie § 10 
des Baugesetzbuches in der Neufassung vom 23. Septem-
ber 2004 (BGBI. I. S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. I. S. 1509) die 13. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. S 12 mit Text und Be-
gründung als Satzung. 
 
Der Begründung zum Bebauungsplan wir eine zusammen-
fassende Erklärung gemäß § 10 (4) BauGB begefügt. 
Planwerk- und Schriftwerk zum Bebauungsplan werden zur 
Einsicht im Bauamt der Gemeinde Schlangen, Im Dorfe 2, 
33189 Schlangen, während der Dienstzeiten bereitgehal-
ten. 
 
Der vorstehende Satzungsbeschluss wird ortsüblich öffent-
lich bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt nach § 
10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) die 13. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. S 12 der Gemeinde Schlan-
gen - Gebiet zwischen Heidweg, Weststraße, Lindenstraße 
und Schützenstraße im Ortsteil Schlangen in Kraft. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Für die genaue Umgrenzung sind die in den Bebauungs-
planunterlagen vorgenommenen Grenzeintragungen ver-
bindlich. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Hiermit wird gemäß § 2 Abs. 3 BekanntmachungsVO NRW 
bestätigt, dass der obige Wortlaut des Beschlusses zur  13. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. S 12 der Gemeinde 
Schlangen - Gebiet zwischen Heidweg, Weststraße, Lin-
denstraße und Schützenstraße im Ortsteil Schlangen ge-
fasst hat, mit dem Beschluss, den der Rat in seiner Sitzung 
am 03. Juli 2014 zur 13. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. S 12 gefasst hat, übereinstimmt und dass die nach § 2 
Abs. 1 und 2 BekanntmachungsVO NRW einzuhaltenden 
Formvorschriften eingehalten wurden. 
 
Die Bekanntmachung des Beschlusses zur 13. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. S 12 der Gemeinde Schlangen - 
Gebiet zwischen Heidweg, Weststraße, Lindenstraße und 
Schützenstraße im Ortsteil Schlangen gem. § 2 Abs. 1 
BauGB wird hiermit angeordnet. 
 
 
 
 
 

 
Gemäß § 10 i. V. mit § 8 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbu-
ches tritt mit Vollzug dieser Bekanntmachung die 13. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. S 12 der Gemeinde Schlan-
gen - Gebiet zwischen Heidweg, Weststraße, Lindenstraße 
und Schützenstraße im Ortsteil Schlangen in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan wird mit der Begründung im Bauamt 
der Gemeinde, Im Dorfe 2, 33189 Schlangen, zu jeder-
manns Einsicht bereit gehalten. 
 

Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in 

§ 214 Abs. 1 Nummern 1 und 2 des Baugesetzbuches 
verzeichneten Verfahrens- und Formvorschriften unbe-
achtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde 
Schlangen geltend gemacht worden ist. 

 
Mängel der Abwägung sind gem. § 215 Abs. 1 Nr. 2 
des Baugesetzbuches ebenfalls unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb von 7 Jahren seit dieser Bekannt-
machung gegenüber der Gemeinde Schlangen schrift-
lich geltend gemacht worden sind. 

 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Form- oder 
Verfahrensvorschriften oder den Mangel der Abwä-
gung begründen soll, ist darzulegen. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 so-

wie Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Entschä-
digung von durch den Bebauungsplan eintretenden 
Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsan-sprüche 
wird hingewiesen. 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-

ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt  oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-

lich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbe-schluss 

vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-

über der Gemeinde Schlangen vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Schlangen, 21. Juli 2014 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 10.09.2014 
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410 Inkrafttreten der 5. Änderung des Bebauungs-

plans Nr. S 7 der Gemeinde Schlangen - Gebiet 
nördlich der Parkstraße und südlich der 
Grund- und Hauptschule im Ortsteil Schlangen 

 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
29. April 2014 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen beschließt, gemäß §§ 7 
und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666 – SGV. NW. 2023), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. September 
2012 (GV. NRW. S 436) i. V. m. § 2 (2) und (4) sowie § 10 
des Baugesetzbuches in der Neufassung vom 23. Septem-
ber 2004 (BGBI. I. S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. I. S. 1509) die 5. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. S 7 mit Text und Be-
gründung als Satzung. 
 
Die Begründung mit Planwerk- und Schriftwerk zum Be-
bauungsplan werden zur Einsicht im Bauamt der Gemein-
de Schlangen, Im Dorfe 2, 33189 Schlangen, während der 
Dienstzeiten bereitgehalten. 
 
Der vorstehende Satzungsbeschluss wird ortsüblich öffent-
lich bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt nach § 
10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) die 5. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. S 7 der Gemeinde Schlangen - 
Gebiet nördlich der Parkstraße und südlich der Grund- und 
Hauptschule im Ortsteil Schlangen in Kraft. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Für die genaue Umgrenzung sind die in den Bebauungs-
planunterlagen vorgenommenen Grenzeintragungen ver-
bindlich. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Hiermit wird gemäß § 2 Abs. 3 BekanntmachungsVO NRW 
bestätigt, dass der obige Wortlaut des Beschlusses zur  5. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. S 7 der Gemeinde 
Schlangen - Gebiet nördlich der Parkstraße und südlich der 
Grund- und Hauptschule im Ortsteil Schlangen mit dem 
Beschluss, den der Rat in seiner Sitzung am 29.04.2014  
zur  5. Änderung des Bebauungsplans Nr. S 7 gefasst hat, 
übereinstimmt und dass die nach § 2 Abs. 1 und 2 Be-
kanntmachungsVO NRW einzuhaltenden Formvorschriften 
eingehalten wurden. 
 
Die Bekanntmachung des Beschlusses zur 5. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. S 7 der Gemeinde Schlangen - 
Gebiet nördlich der Parkstraße und südlich der Grund- und 
Hauptschule im Ortsteil Schlangen gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
wird hiermit angeordnet. 
 
Gemäß § 10 i. V. mit § 8 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbu-
ches tritt mit Vollzug dieser Bekanntmachung die 5. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. S 7 der Gemeinde Schlan-
gen - Gebiet nördlich der Parkstraße und südlich der 
Grund- und Hauptschule im Ortsteil Schlangen in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan wird mit der Begründung im Bauamt 
der Gemeinde, Im Dorfe 2, 33189 Schlangen, zu jeder-
manns Einsicht bereit gehalten. 
 

 
Hinweise 

 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in 

§ 214 Abs. 1 Nummern 1 und 2 des Baugesetzbuches 
verzeichneten Verfahrens- und Formvorschriften unbe-
achtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde 
Schlangen geltend gemacht worden ist. 

 
Mängel der Abwägung sind gem. § 215 Abs. 1 Nr. 2 
des Baugesetzbuches ebenfalls unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb von 7 Jahren seit dieser Bekannt-
machung gegenüber der Gemeinde Schlangen schrift-
lich geltend gemacht worden sind. 

 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Form- oder 
Verfahrensvorschriften oder den Mangel der Abwä-
gung begründen soll, ist darzulegen. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 so-

wie Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Entschä-
digung von durch den Bebauungsplan eintretenden 
Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsan-sprüche 
wird hingewiesen. 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-

ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt  oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-

lich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbe-schluss 

vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-

über der Gemeinde Schlangen vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Schlangen, 21. Juli 2014 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 10.09.2014 
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411 Inkrafttreten der 4. Änderung des Bebauungs-

plans Nr. S 9 der Gemeinde Schlangen - Gebiet 
am Pfarrkamp im Ortsteil Schlangen 

 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
03. Juli 2014 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen beschließt, gemäß §§ 7 
und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666 – SGV. NW. 2023), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. September 
2012 (GV. NRW. S 436) i. V. m. § 2 (2) und (4) sowie § 10 
des Baugesetzbuches in der Neufassung vom 23. Septem-
ber 2004 (BGBI. I. S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. I. S. 1509) die 4. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. S 9 mit Text und Be-
gründung als Satzung. 
 
Der Begründung zum Bebauungsplan wir eine zusammen-
fassende Erklärung gemäß § 10 (4) BauGB begefügt. 
Planwerk- und Schriftwerk zum Bebauungsplan werden zur 
Einsicht im Bauamt der Gemeinde Schlangen, Im Dorfe 2, 
33189 Schlangen, während der Dienstzeiten bereitgehal-
ten. 
 
Der vorstehende Satzungsbeschluss wird ortsüblich öffent-
lich bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt nach § 
10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) die 4. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. S 9 der Gemeinde Schlangen - 
Gebiet am Pfarrkamp im Ortsteil Schlangen in Kraft. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Für die genaue Umgrenzung sind die in den Bebauungs-
planunterlagen vorgenommenen Grenzeintragungen ver-
bindlich. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Hiermit wird gemäß § 2 Abs. 3 BekanntmachungsVO NRW 
bestätigt, dass der obige Wortlaut des Beschlusses zur  4. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. S 9 der Gemeinde 
Schlangen - Gebiet am Pfarrkamp im Ortsteil Schlangen 
mit dem Beschluss, den der Rat in seiner Sitzung am 
03.07.2014 zur 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. S 9 
gefasst hat, übereinstimmt und dass die nach § 2 Abs. 1 
und 2 BekanntmachungsVO NRW einzuhaltenden Form-
vorschriften eingehalten wurden. 
 
Die Bekanntmachung des Beschlusses zur 4. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. S 9 der Gemeinde Schlangen - 
Gebiet am Pfarrkamp im Ortsteil Schlangen gem. § 2 Abs. 
1 BauGB wird hiermit angeordnet. 
 
Gemäß § 10 i. V. mit § 8 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbu-
ches tritt mit Vollzug dieser Bekanntmachung die 4. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. S 9 der Gemeinde Schlan-
gen – am Pfarrkamp im Ortsteil Schlangen in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan wird mit der Begründung im Bauamt 
der Gemeinde, Im Dorfe 2, 33189 Schlangen, zu jeder-
manns Einsicht bereit gehalten. 
 
 
 
 

 
Hinweise 

 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in 

§ 214 Abs. 1 Nummern 1 und 2 des Baugesetzbuches 
verzeichneten Verfahrens- und Formvorschriften unbe-
achtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde 
Schlangen geltend gemacht worden ist. 

 
Mängel der Abwägung sind gem. § 215 Abs. 1 Nr. 2 
des Baugesetzbuches ebenfalls unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb von 7 Jahren seit dieser Bekannt-
machung gegenüber der Gemeinde Schlangen schrift-
lich geltend gemacht worden sind. 

 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Form- oder 
Verfahrensvorschriften oder den Mangel der Abwä-
gung begründen soll, ist darzulegen. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 so-

wie Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Entschä-
digung von durch den Bebauungsplan eintretenden 
Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsan-sprüche 
wird hingewiesen. 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-

ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt  oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-

lich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbe-schluss 

vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-

über der Gemeinde Schlangen vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Schlangen, 21. Juli 2014 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 10.09.2014 
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Jobcenter Lippe 
 
412 Öffentliche Zustellung eines SGB II Beschei-

des vom 20.08.2014 für die Zeit vom 01.07.2014 
bis 31.12.2014 an Herrn Dany Durieux 

 
An Herrn Dany Durieux, geb. 07.02.1997 ist am 20.08.2014 
ein SGB II Bescheid erlassen worden. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da Herrn Dany 
Durieux unbekannt verzogen ist. 
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 
07. März 2006 wird daher der Bescheid durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Wider-
spruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich 
nicht möglich sind.  
 
Der Betroffene kann den Bescheid beim Jobcenter Lippe, 
Standort Detmold, Wirtschaftliche Hilfen, Wittekindstraße 2, 
in 32758 Detmold, Zimmer 254 während der üblichen 
Dienstzeiten in Empfang nehmen. 
 
Detmold, den 20.08.2014 
 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
Wirtschaftliche Hilfen 
Im Auftrag 
 
 
Gez. Niemann 
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413 Feststellung des Jahresabschlusses 2013 und 

des Lageberichtes des Jobcenters Lippe – An-
stalt des öffentlichen Rechts sowie die Entlas-
tung des Vorstands  

 
Der Verwaltungsrat des Jobcenters Lippe – Anstalt des öf-
fentlichen Rechts hat in seiner Sitzung vom 28. August 
2014 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 in der 
vorgelegten und geprüften Fassung mit einer Bilanzsumme 
in Höhe von 25.969.496,01 Euro festgestellt. Das Ergebnis 
des Wirtschaftsjahres 2013 beträgt 0,00 Euro. Dem Vor-
stand wird für das Wirtschaftsjahr 2013 Entlastung erteilt. 
Mit der Prüfung des Jahresabschlusses und Lagebericht 
für das Wirtschaftsjahr 2013 wurde die Concunia GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsge-
sellschaft, Münster beauftragt. Diese hat mit Datum vom 
24. Juli 2014 den nachfolgend dargestellten uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt:  
 
„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht des Job-
center Lippe – Anstalt des öffentlichen Rechts, Detmold, für 
das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 
2013 geprüft.  
 

 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Sat-
zung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertre-
ter der Anstalt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 
und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 27 Abs. 2 KUV unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Anstalt sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben 
in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht über-
wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 
gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinrei-
chend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung  ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt. Der Lagebe-
richt steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.“ 
 
Jahresabschluss und Lagebericht zum 31. Dezember 2013 
liegen in den Geschäftsräumen der Anstalt (Wittekindstr. 2, 
32758 Detmold, Zimmer 213) zur Einsicht während der 
Dienstzeiten aus. 
 
Detmold, den 29. August 2014 
 
 
gez. Andrea Berger 
Vorstand 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,51 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


